
Projekt Regionale Kompetenzzentren (ProReKo) 
 

Arbeitsbereich-5_ Schulverfassung.doc Seite 1 von 1 

Abschlussbericht ProReKo BbS Duderstadt 

 
Arbeitsbereich 5 (AB) 
Titel  

Schulverfassung 

Leistungsversprechen 
(Titel):  

Entwicklung einer Schulverfassung und deren Erprobung 

AB Verantwortliche(r): StD Heinz Stapelbroek, Telefon 05527 9859-0, h.stapelbroek@bbs-
duderstadt.de 

Berichtsstand: Dezember 2007 

Berichtszeitraum: August 2003 bis Dezember 2007 

 
Wie ist das / sind die  
Leistungsversprechen  
- unter 
Berücksichtigung des 

Globalziels ProReKo - 

umgesetzt worden? 
 
 

Unter der Zielsetzung "Einführung einer Teamstruktur" wurde unsere 
Schulverfassung entwickelt und wird seit dem 31. August 2004 erprobt. 

Neben der Teamstruktur sind weitere Verfassungsorgane (Schulbeirat, 
Schulvorstand, Schulversammlung) gebildet worden und haben ihre Arbeit 
aufgenommen. 

Der Personalrat ist Mitglied im Schulvorstand sowie im Schulleitungsteam und 
leitet die Schulversammlung. 

 
Ist das / sind die 
Leistungsversprechen 
erreicht worden? 
 

Die Schulverfassung besteht seither unverändert.  

Teams, Schulbeirat, Schulvorstand sowie Schulversammlung tagen 
regelmäßig. 

 
Welche Faktoren 
waren zur Erreichung 
des / der 
Leistungsversprechen 
begünstigend? 

Die gute Zusammenarbeit zwischen Schulleitung, Personalrat, Kollegium, 
Mitarbeitern, Eltern und Schülervertretern hat maßgeblich zur erfolgreichen 
Umsetzung der Schulverfassung beigetragen. 

Die Einbindung der regionalen Unternehmen und Institutionen in den 
Schulbeirat und deren konstruktives Mitwirken hat sich positiv ausgewirkt. 

Spätere Änderungen oder Ergänzungen der Schulverfassung waren nicht 
erforderlich. 

 
Welche Faktoren 
waren zur Erreichung 
des / der 
Leistungsversprechen 
hemmend? 
 
 
 

Die Freigabe der Schulverfassung erfolgte nur unter Maßgabe, dass im 
Schulbeirat Konsens hergestellt werden muss, insbesondere auch mit dem 
Schulträger bei der Einrichtung neuer Bildungsangebote. 

 
Was ist uns am Ende 
wichtig? 
 

Beibehaltung der Schulverfassung in der jetzigen Struktur. 

 

Eine paritätische Besetzung des Schulvorstandes mit Eltern und Schülern - wie 
bei der eigenverantwortlichen Schule vorgesehen - ist für berufsbildende 
Schulen nicht realisierbar. 

 

Zur besseren Abstimmung wäre ein gemeinsamer "Beirat" von Schulträger und 
allen Schulen im Zuständigkeitsbereich des Schulträgers erstrebenswert. 

 


